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Sehr geehrte Partner von Wunderwerke, 
 
wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! Wunderwerke verspricht:  
Wir geben unser Bestes, um Ihr Ziel zu erreichen. 
 
Um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten, möchten wir Sie mit dieser 
RAHMENVEREINBARUNG auf einige Informationen aufmerksam machen. Diese setzen wir in 
unserer Zusammenarbeit als geltend voraus. Daher bitten wir Sie, diese Rahmenvereinba-
rung sorgfältig durchzulesen. 
 
Ihre Fragen können Sie jederzeit gerne an den/die Sie begleitende/n Wunderwerke-Refe-
rent*in oder das Wunderwerke-Büro in Velbert telefonisch unter 0201 4553175, bzw. per 
Mail unter INFO@WUNDER-WERKE.DE stellen. 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  
und Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit Wunderwerke! 
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UNSER HONORAR. UND DAS FINANZIERUNGS-KONZEPT 
UNSERER ARBEIT. 

Für unsere Dienstleistungen und Einsätze vor Ort berechnen wir Honorare. Unsere Preise erhalten üblicherweise 
eine  Vor- und Nachbereitung. Unser nachstehendes Preisblatt ist hierbei bindend. Umfangreiche Vorbereitungs- 
und Konzeptionsprozesse werden separat berechnet.  
 
In Sonderfällen kann es mit Wunderwerke auch zu preislich abweichenden Absprachen kommen. Wunderwerkes 
Team möchte gerne vermeiden, dass eine Zusammenarbeit durch Finanzaspekte verhindert wird. Wir bitten um 
Verständnis, dass diese Haltung in Spannung mit der Wirtschaftlichkeit des Vereins und dem Lebensunterhalt der 
Referent*innen steht.  

Manche Beauftragungen, insbesondere im Bereich von Begleitungs- und Beratungsprozessen, benötigen ein indivi-
duelles Angebot. Hier werden ggf. weitere Leistungen und individuelle Preisabsprachen vereinbart. Dennoch bietet 
unsere Preisliste Ihnen eine Orientierung, wie gesonderte finanzielle Angebote für Beratungs- und Begleitungspro-
zesse kalkuliert werden. 

Zusätzlich zum Honorar anfallende Material- und Reisekostenkosten oder weitere Auslagen stellen wir Auftragge-
bern ebenfalls in Rechnung. Bei Einsatz von Moderationsmaterial o. ä. wenden wir üblicherweise eine Materialpau-
schale an. 

Alle von uns in Rechnung gestellte Positionen, einschl. aller Auslagen und Reisekosten, unterliegen der Abgabe von 
Umsatzsteuer i. H. v. 7 %, die wir unserer Rechnung zzgl. hinzufügen. 

Unser Preisblatt kann Veränderungen erfahren. Diese geben wir an Auftraggeber auch im Laufe längerfristiger Zu-
sammenarbeit weiter, bspw. innerhalb von Entwicklungsprozessen. Hiervon abweichend behalten bereits kommu-
nizierte Preise für einmalige Einsätze, wie bspw. Predigdienste, Schulungsworkshops oder Veranstaltungsbuchun-
gen, ihre zugesagte Gültigkeit.  

Neben den Honoraren wird die Arbeit des Wunderwerke e. V. maßgeblich durch Spenden getragen; somit sind un-
sere Preise spendensubventioniert. Wir brauchen Spender*innen, die mit ihrem Beitrag dafür sorgen, dass neue 
Gemeinde- und Jugendarbeit entsteht, Menschen den christlichen Glauben entdecken und Gemeinde und Vereine 
ihr Angebot zeitrelevant entwickeln können.  

Weitere Infos: www.wunder-werke.de/spenden  
 
 
 
 
 
 
 
[Wunderwerkes Preisblatt folgt auf der nächsten Seite.] 
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PREISBLATT WUNDERWERKES.  

 
Die angegebenen Netto-Preise gelten je Referent*in, bzw. je Tagesbuchung eines von Wunderwerkes Veranstaltungsformaten zzgl. 
Reisekosten-, Material- und weiteren Auslagen, zzgl. 7 % Umsatzsteuer. Die angegebenen Brutto-Preise wurden jeweils kaufmän-
nisch gerundet. 
 

BERECHNUNG UNSERER FAHRTKOSTEN. 

Zusätzlich zu unserem Honorar berechnen wir Ihnen angefallene Fahrtkosten. Wunderwerke bemüht sich stets, mit 
der Bahn an- und abzureisen. Sollte die Benutzung eines Pkw erheblich schneller oder erheblich günstiger sein, 
sollte eine Anreise an Ihren Ort in Verbindung mit einer weiteren Fahrt stehen oder aber das Mitbringen erheblicher 
Material-Mengen für unseren Einsatz nötig sein, werden wir auf das Auto zurückgreifen. 
 
Fahrtkosten, die durch die Benutzung eines Pkw entstanden sind, berechnen wir mit € 0,35 pro km. Im Falle einer 
Absage oder Verschiebung eines ausgemachten Termins durch den Auftraggeber, werden bereits gebuchte Tickets 
für Bahn-, Flug- oder ähnliche Fortbewegungsmittel, die nicht mehr kostenfrei storniert werden können, diesen in 
Rechnung gestellt. 
 
In Ausnahmefällen verwenden wir auch das Flugzeug als Reisemittel. Von einer Bahnfahrt oder ortsüblichen Auto-
fahrt stark abweichende Kosten werden vorab bekannt gegeben.  
 
Auch Reisekosten/-auslagen unterliegen grundsätzlich der Umsatzsteuer. DB-Tickets, die auf den Rechnungsneh-
mer Wunderwerke ausgestellt werden können, sind hiervon befreit. 
 
 
  

 NETTO (exkl. 7 % USt) BRUTTO (inkl. 7 % USt) 

ERSTES BERATUNGSGESPRÄCH kostenfrei 
(bei Beauftragung) 

kostenfrei 
(bei Beauftragung) 

EINZELBERATUNG 
(Coaching, Supervision, Mentoring) 

€ 150,- je 60 Min. € 160,50 je 60 Min. 

TEAMBERATUNG 
(Coaching, Supervision, Mediation, Mentoring) 

€ 180,- je 60 Min. € 192,60 je 60 Min. 

TAGESSATZ € 975,- € 1.043,25 

REISETAGE  
(jeweils, falls nicht mit Veranstaltungstag zusammenfal-
lend) 

 
€ 300,- 

 
€321,- 

„4 x JA“ 
(Ein-Tages-Beratungs-Workshop-Format) 

€ 975,- € 1.043,25 
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BERECHNUNG VON MATERIALPAUSCHALEN. 

Bei Abrechnung von Dienstleistungen mit höherem Materialeinsatz wird neben einem Honorar und den Fahrtkosten 
zusätzlich auch eine Materialpauschale erhoben. Die Höhe einer jeweils angesetzten Materialpauschale wird indivi-
duell festgelegt. 
 
Eine Materialpauschale wird nicht angesetzt, wenn bestimmtes Material gezielt für eine konkrete Dienstleistung an-
geschafft und daher voll abgerechnet wird.  

ABRECHNUNG. 
Nach erfolgter Dienstleistung oder erfolgtem Einsatz bei Ihnen vor Ort stellt Ihnen Wunderwerke zeitnah Honorar 
und Auslagen in Rechnung. Gelegentlich können mehrere Rechnungspositionen in einer einzigen Rechnung zusam-
mengefasst werden. Üblicherweise erhalten Sie Ihre Rechnung spätestens zwei Wochen nach Einsatzende. Wir bit-
ten Sie, unsere Rechnung innerhalb von 14 Tagen zu begleichen. Bei Zahlungsschwierigkeiten sprechen Sie uns bitte 
an. 
 
Wunderwerke ist als gemeinnützig tätig anerkannt. Über Rechnungsbeträge hinausgehende Spenden zur Unter-
stützung unserer gemeinnützigen Arbeit im Gemeinde-, Jugend-, Schul- und kirchlichen Bereich können jederzeit 
bescheinigt werden. 

AUSFALLGEBÜHREN. 

Bei Absage einer gebuchten Dienstleistung Wunderwerkes durch den Auftraggeber entsteht kein gesonderter An-
spruch auf Ausfallgebühr seitens Wunderwerke. Bereits getätigte Auslagen, bspw. für Bahntickets oder für Material, 
werden in Rechnung gestellt. Wunderwerke bittet um eine erneute Beauftragung an Stelle des abgesagten Termins 
und/oder um eine Spende durch den Auftraggeber an Wunderwerke zur Unterstützung der Arbeit.  

Sollte es Wunderwerke aus einem wichtigen Grund (höhere Gewalt, Todesfall, Krankheit, Unfall, Geburt ...) nicht mög-
lich sein, die Leistungen einer Beauftragung zu erfüllen, sorgt Wunderwerke nach Möglichkeit für adäquaten Ersatz. 
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DATENSCHUTZ. 
Wunderwerke wird alle personen- und organisationsbezogenen Daten, von denen wir im Rahmen unserer Tätigkeit 
Kenntnis erhalten, vertraulich behandeln und nur nach Absprache an Dritte weiterzugeben. 
 
Wenn Wunderwerke Dokumentationsmaterial zur Verfügung stellt, aus denen personen- und/oder organisations-
bezogene Daten hervorgehen – wie bspw. Protokolle zu Entwicklungsworkshops –, so stellen wir dieses geschützt 
über unser verschlüsseltes Cloud-System zur Verfügung. 

INDIVIDUELLE VEREINBARUNGEN. 
Für Beratungs-, Coaching- und Supervisionsprozesse werden Vertragsgrundlagen Ziele und Vorgehensweisen ge-
sondert vereinbart. 

BILDMATERIAL. 
Wir stellen Ihnen gerne Bildmaterial zu Wunderwerkes Referent*in zur Verfügung, das Sie gerne – z. B. zur Bewer-
bung Ihrer Veranstaltung – veröffentlichen können. Bildmaterial der Referent*innen  
MARIEKE RAHN, MARTIN SCOTT, CHRISTIANE WALZ und auch der Mitarbeiterin LENA WANZKE – so nichts anderes  
kommuniziert wird – ist Ihrerseits mit nachstehendem Vermerk am Bild (klein, aber lesbar)  
zu veröffentlichen: „© Felix Wirth, 2022” 

PRESSEBERICHTE. 
Sollte die Veranstaltung, der Entwicklungsprozess oder das Projekt, das sie mit Wunderwerke gemeinsam durch-
führen, in der Presse Erwähnung finden, freuen wir sehr, wenn Sie uns veröffentlichte Berichte zukommen lassen. 

MITSCHNITTE. 
Sollte der Beitrag des Wunderwerke-Referenten mitgeschnitten werden (Audio & Video), möchten wir herzlich um 
eine Kopie des Mitschnitts bitten, die wir ggf. veröffentlichen werden. 

 
Wunderwerke e. V., Juni 2024 


